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Teil 1: Begründung  
 

1. Vorbemerkungen  
 
1.1 Veranlassung  
Der Abfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld Rotenburg (AZV) ist ein öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger.  
Der AZV erfüllt die vom Gesetz her zugewiesenen Aufgaben der Entsorgungspflichtigen 
Gebietskörperschaft für das gesamte Kreisgebiet (ca. 40.000 Haushalte) sowie die Ein-
sammlung und den Transport der Abfälle in den angeschlossenen 17 Städten und Ge-
meinden (ca. 30.000 Haushalte). Der Zweckverband wurde zum 01.01.1993 gegründet. 
Seit über 30 Jahren sorgt der Abfallwirtschafts-Zweckverband (AZV) für die Abfallentsor-
gung in 17 Städten und Gemeinden im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Ein nachhaltiger 
Umgang mit Ressourcen ist dabei sehr wichtig. 
Das Entsorgungszentrum mit seiner Deponie in Meckbach wurde seit dem Jahre 1970 als 
zunächst reine Hausmülldeponie des Landkreises Hersfeld Rotenburg auf Basis einer 
baurechtlichen Genehmigung mit einer geplanten Ablagerungsfläche von ca. 14 ha in der 
Gemeinde Ludwigsau (Gemarkung Meckbach, Flur 28, Flurstücke 20/3 sowie Flurstücke 
3, 4 und 5) betrieben. Die Fläche ist vollständig von Wald umschlossen.  
 
Mit Bescheid vom 03.04.1991 wurde die abfallrechtliche Genehmigung für die Errichtung 
und den Betrieb der Deponie gemäß § 7 Abs. 3 HAbfAG mit dem Charakter eines Plan-
feststellungsbeschlusses erteilt. Das genehmigte Verfüllvolumen betrug insgesamt 4,1 
Mio. m³ inklusive eines Buchenaltholzbestandes im Nordosten der Deponie. 
Bestandteil der Genehmigung waren auch Vorgaben für die Ausführung der Basis- und 
endgültigen Oberflächenabdichtung sowie die Rekultivierung. 
Die Deponieanlage dient seit dem In-Kraft-Treten der Technischen Anleitung Siedlungs-
abfall (TASi) am 01.06.2005 auch als Umschlagplatz für Siedlungs-, Baustellen-, Bio- und 
Grünabfälle sowie Sperrmüll. Inertes Material, wie z.B. Asbestzement, mineralische 
Dämmstoffe, Bauschutt und Erdaushub, wird weiterhin in den Deponiekörper eingebaut 
oder, soweit stofflich möglich und abfallrechtlich zulässig, zu Bau- und Rekultivierungs-
zwecken verwendet. 
Diese umfangreichen Erweiterungen der abfallwirtschaftlichen Nutzung im Entsorgungs-
zentrum waren notwendig, um den abfallrechtlichen und umweltschonenden Erfordernis-
sen gerecht zu werden, den Kunden ein zentrales und umfassendes Dienstleistungs-
spektrum zu bieten und um negative Umweltauswirkungen zu vermeiden. 
 
War die Deponie bis 2005 ĂEndstationñ f¿r die nicht verwertbaren Abfªlle, so ist das Ent-
sorgungszentrum nun auch Drehscheibe für kommunale und gewerbliche Abfälle und wird 
diese Funktion auch in den nächsten Jahren erfüllen. 
Mitte 2007 wurde die Hausm¿lldeponie ĂAm Mittelr¿ckñ zu einem Entsorgungszentrum er-
weitert und in ĂEntsorgungszentrum Hersfeld-Rotenburgñ umbenannt. Im Rahmen der 
Umgestaltung des Eingangsbereiches wurden zwei neue Waagen installiert und eine Er-
weiterung des Wertstoffhofes vorgenommen. 
Neben den Wertstoffen wie Metalle, Elektroaltgeräte, Altpapier, Styropor können auch 
Leichtverpackungen und Alttextilien sowie Kleinmengen Sperrmüll und Baustellenabfälle 
dort abgegeben werden. 
Das Gelände hat heute eine Gesamtfläche von ca. 27 ha, auf dem sich auch die Deponie 
befindet. Das gesamte Deponiegelände ist gegen unbefugtes Betreten komplett einge-
zäunt.  
 
Das Entsorgungszentrum befindet sich seit 2019 in einer tiefgreifenden Umgestaltungs-
phase, die nahezu alle Anlagenbestandteile betrifft: 
-Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der alten Deponiebauabschnitte 
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-Erweiterung des Ablagerungsvolumens / Deponieerweiterung 
-Planung und Errichtung eine Photovoltaik-Anlage 
-Ertüchtigung und Modernisierung des Recyclinghofes 
 
Mit der Durchführung eines Bauleitplanverfahrens soll nun der Bestand mit den o. g. Maß-
nahmen planungsrechtlich gesichert und durch teilweise Änderung von Teilflächen fertig 
gestellter Oberflächen mit Folgenutzung für PV-Freiflächenanlagen ergänzt werden. Es 
liegen für alle Betriebsflächen innerhalb des Geländes Genehmigungen vor. Im Wesentli-
chen handelt es sich bei den Maßnahmen um die Fertigstellung der genehmigten Depo-
nieoberfläche und deren Folgenutzung.  
 
 
 
1.2 Lage des Geltungsbereichs  
Ludwigsau grenzt im Norden an die Gemeinde Alheim und die Stadt Rotenburg an der 
Fulda, im Osten an die Stadt Bebra und die Gemeinde Ronshausen, im Südosten an die 
Gemeinde Friedewald, im Süden an die Stadt Bad Hersfeld sowie im Westen an die Ge-
meinde Neuenstein (alle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und die zum Schwalm-Eder-
Kreis gehörende Gemeinde Knüllwald. 
Die Gemeinde besteht aus den 13 Ortsteilen Beenhausen, Biedebach, Ersrode, Friedlos 
(Sitz der Gemeindeverwaltung), Gerterode, Hainrode, Meckbach, Mecklar, Niedertalhau-
sen, Oberthalhausen, Reilos, Rohrbach und Tann. 
Die Flächennutzungsplanänderung liegt in der Gemarkung Meckbach.  
Die zur Planung vorliegende Fläche ist vollständig von Wald umschlossen und betrifft in 
der Gemarkung Meckbach, Flur 27, Flurstück 20/11 und Flur 28, Flurstück 20/12. Die Ge-
samtfläche beträgt 273.179 m². 
 

  
Darstellung des Geltungsbereichs 
 

 
 
1.3 Lage und Darstellung im Flächennutzungsplan  
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ludwigsau soll eine ĂAuf-
schüttungsflächeñ in eine Flªche f¿r ĂEnergie- und Abfallwirtschaftñ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 
2 Buchst. b) und Abs. 4 BauGB) umgewandelt werden.  
 
Bestand: 
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Die 8.Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt auf identischer Fläche mit der Abgren-
zung des parallellaufenden Bebauungsplanverfahrens.  
Derzeit ist die Projektfläche im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Ludwig-
sau als ĂAufsch¿ttungsflªcheñ ausgewiesen.  
Die zur Planung vorliegende Fläche ist vollständig von Wald umschlossen und betrifft in 
der Gemarkung Meckbach, Flur 27, Flurstück 20/11 und Flur 28, Flurstück 20/12.  
Die Gesamtfläche beträgt 273.179 m². 
 

 
Darstellung Bestand im Flächennutzungsplan 

 
 
Planung: 
Geplant ist die Ausweisung der Projektfläche als Fläche für ĂEnergie- und Abfallwirtschaftñ 
Am nordwestlichen Rand der Flächen befinden sich Gehölzbestände, die als ĂFlªchen f¿r 
MaÇnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaftñ aus-
gewiesen werden sollen. 
 

 
Darstellung der geplanten Änderung im Flächennutzungsplan 

2. Übergeordnete Planungen  
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2.1 Regionalplan / Raumordnung  
Die Fläche ist im Regionalplan 2009 als ĂAbfallentsorgungsanlage Bestandñ ausgewiesen.  
Die Fläche liegt zudem im regionalen Grünzug und ist Vorbehaltsgebiet für Natur und 
Landschaft.  
 

         
                    Lage der geplanten Fläche für Energie- und Abfallwirtschaft 

 
 

 
 

 
 
Die zur Planung vorliegenden Flªchen liegen vollstªndig in den Bestandsflªchen f¿r ĂAb-
fallentsorgungsanlageñ.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde deutlich, dass der Regionalplan 2009 in-
nerhalb der bestehenden Abfallentsorgungsanlage zwei Vorranggebiete Forstwirtschaft 
beinhaltet. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde dieser Planungskonflikt aufge-
löst. Das im Süden vorhandene Vorranggebiet Forstwirtschaft wurde aus der Grenze des 
Geltungsbereichs herausgenommen und ist nicht mehr Gegenstand der Planung.  
Für das nördliche innerhalb des Geltungsbereichs liegende Vorranggebiet Forstwirtschaft 
wurde eine Rodungsgenehmigung erteilt und umgesetzt. In erneuten Stellungnahmen hat 
sowohl die Obere Forstbehörde als auch die Regionalplanung bestätigt, dass der Pla-
nungskonflikt auf dieser Teilfläche mit den Zielen des Regionalplans 2009 nicht mehr be-
steht.  
2.2 Teilregionalplan Energie Nordhessen  
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Soweit Anlagen zur Solarenergienutzung auf Boden- und Freiflächenstandorten errichtet 
werden sollen, sind die Flächen dafür durch eine Bauleitplanung der Gemeinden auszu-
weisen. 
 
Als Boden und Freiflächenstandorte ausgeschlossen sind Vorranggebiete für 
Å Natur und Landschaft 
Å Forstwirtschaft 
Å Landwirtschaft 
Å Abbau oberflªchennaher Lagerstªtten. 
 
Als Standorte geeignet sind 
- bereits versiegelte oder vorbelastete Flächen wie 
- militärische oder wirtschaftliche Konversionsflächen 
- Deponieflächen  
 
Einer besonderen Einzelfallprüfung bedürfen Boden und Freiflächenstandorte für Solar-
energienutzung 
in Vorbehaltsgebieten für 
Å oberflªchennahe Lagerstªtten 
Å den Grundwasserschutz 
Å besondere Klimafunktionen 
Å Natur und Landschaft 
Å Forstwirtschaft 
Å Landwirtschaft 
 
Laut Teilregionalplan Energie Nordhessen wird eine Photovoltaik-Freiflächenanlage auf 
Deponieflächen als geeignet bewertet. Daher ist geplant, auf den Rekultivierungsflächen 
der Deponie die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Energien (Photovol-
taik-Freiflächenanlage) zu ermöglichen. 
 
 
2.3 Landschaftsplan  
Für die Gemeinde Ludwigsau liegt kein ausgewiesener und rechtsgültiger Landschafts-
plan vor. 
 
 
2.4 Rechtliche Grundlagen und Verfahren  
 
Gesetze und Verordnungen 
Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394). 
Baunutzungsverordnung (BauNVO)  - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke ïin der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023. 
Planzeichenverordnung (PlanzV)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl 1991 I S. 58, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 1802). 
Raumordnungsgesetz (ROG)  in der Fassung vom 13.12.1990 (BGBl. I S. 2766), zu-letzt 
geändert durch Gesetz vom 22.03.2023 (BGBl. I S. 88) m.W.v. 28.09.2023. 
Hessische Bauordnung (HBO)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.06.2018 
(GVBl. I S 198), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 
582). 
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Bundesnaturschutzgesetz (BnatSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29.07.2009 (BGBl. S. 2542) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 
2240) m.W.v. 14.12.2022. 
Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HABNatSchG) ï Gesetz 
zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 
20.12.2010 (GVBl. Land Hessen, Nr. 24, Teil I vom 28.12.2010).            Aufgehoben  mit 
Ablauf des 7.6.2023 durch § HESHENATG § 68 Satz 2 Hessisches Naturschutzgesetz v. 
25.5.2023 (GVBl. S. 379). 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  In der Fassung der Be-kannt-
machung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 
(BGBl. I S. 409) m.W.v. 29.12.2023. 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (BbodSchG)  vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306). 
Hessisches Wassergesetz (HWG)  vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 473). 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts in der Fas-
sung vom 31.07.2009) (GVBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 
(BGBl. I S. 409) m.W.v. 29.12.2023. 
Hessische Gemeindeordnung (HGO)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.03.2005, (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Feb-
ruar 2023 (GVBl. S. 90). 
 
 

3. Städtebauliche Begründung  
Städte und Gemeinden haben gemäß § 1 Abs. 3 BauGB Bauleitpläne aufzustellen bzw. 
zu ändern, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich ist. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen bereits langjährig angesiedelten Betrieb, 
deren Folgenutzung planungsrechtlich gesichert werden soll. Es entsteht kein neuer Ein-
griff in die Schutzgüter oder Natur. 
Die vorbereitenden Bauleitplanung dient den Zwecken der Abfallwirtschaft auf bestehen-
der Fläche und in der Folgenutzung die verbindliche Bauleitplanung für Flächen gemäß § 
1 Abs. 6 (7f) BauGB zur Nutzung erneuerbarer Energien dienen. 

 
 
3.1 Ziele und Zwecke der Planung  
Ziel der Planung ist es, die bauleitplanerischen Voraussetzungen zur rechtlichen Siche-
rung, Modernisierung und Rekultivierung des Entsorgungszentrums des Landkreises Her-
sfeld-Rotenburg zu schaffen. Die Fläche innerhalb des Abfallwirtschaftszentrums (AWZ) 
für die Unterbringung bzw. Entwicklung notwendiger abfallwirtschaftlicher Anlagen ist na-
hezu erschöpft. 
 
Weiterhin ist für die Abfallentsorgung in naher Zukunft eine Änderung innerhalb des be-
stehenden Betriebsgeländes zur Deponienachsorge und eine Sicherstellung der Abfallent-
sorgung im unmittelbaren örtlichen Zusammenhang erforderlich.  
Diese bestehen zum Beispiel in der Modernisierung von technischen Anlagen oder etwa 
der Nutzung einer Verfüllfläche (Konversionsfläche) zur Errichtung einer Photovoltaik-
Freiflächenanlage. Die erforderliche planungsrechtliche Grundlage soll mit der Aufstellung 
dieses Bebauungsplans geschaffen werden. 
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4. Erschließung / Anbindung  
 
4.1 Verkehrliche Erschließung  
Die verkehrliche Erschließung der Deponie erfolgt über die Bundesstraße B27. 
Von dort aus besteht eine für LKW zugelassene gut ausgebaute asphaltierte Zufahrts-
straße zum Entsorgungszentrum (Kreismülldeponie). Weitere Ausbaumaßnahmen sind 
hier nicht erforderlich. 
 

 
 
4.2 Ver- und Entsorgung  
Anschlüsse und Leitungen für die Ver - / Entsorgung mit Wasser, Strom und Abwasser 
sind bereits vorhanden, da auf dem Betriebsgelände bereits mehrere zweckgebundene 
Betriebsgebäude vorhanden sind. Auf innerbetrieblichen Flächen können bei Notwendig-
keit neue Strom- oder Abwasserleitungen unter Anschluss an das vorhandene Stromnetz 
verlegt werden. 
 
 
4.3 Sonstige Infrastruktur  
Innerhalb der Betriebs- / Deponiefläche bestehen erforderliche Zufahrten und Versor-
gungsleitungen zu den einzelnen Teilflächen der Deponie 
 
 
4.4 Bodenordnung / Eigentumsverhältnisse  
Das Gelände mit einer Gesamtfläche von ca. 27 ha, auf dem sich auch die Deponie befin-
det, wurde vom Forst bis zum Jahr 2016 angepachtet. Im November 2016 wurde das ge-
samte Gelände vom Land Hessen käuflich erworben.  
 

 
5. Belange des Umwelt schutzes  
Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht in der Bauleitplanung Teil der Begründung eines 
Flächennutzungs- oder Bebauungsplans und damit Gegenstand der Öffentlichkeits- und 
der Behördenbeteiligung; er ist dem jeweiligen Verfahrensstand anzupassen. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan zu berücksichtigen. 
Der Umweltbericht gibt eine hinreichende Darstellung der voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen eines Flächennutzungs- oder Bebauungsplans und soll dabei vernünftige Pla-
nungsalternativen anbieten. Im Umweltbericht sind auch Informationen über für das Plan-
gebiet relevante, förmlich festgelegte Ziele des Umweltschutzes darzustellen. 
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Es wird auf den Umweltbericht als Teil 2 dieser Begründung verwiesen, der ebenfalls die 
Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung beinhaltet. 

 
6. Belange des Bodenschutzes  
Bei der Deponie handelt es sich um eine seit 1970 betriebene ehemalige Hausmülldepo-
nie mit mehreren Erweiterungsstufen als Erddeponie in den Folgejahren. Im Rahmen der 
hierfür erforderlichen Planfeststellungsbeschlüsse wurden die Eingriffe in die Bodenober-
fläche genehmigt. In Folge des Jahrzehnte langen Deponiebetriebes wurden die Oberflä-
chen innerhalb der Deponie vollständig verändert. In den in der Folgezeit durchgeführten 
Planfeststellungsverfahren wurden auch die Belange des Bodenschutzes (Oberflächenab-
dichtung der Deponiekörper) geregelt.  
Im Bodenviewer Hessen ist die Fläche nicht bewertet. Aus vorgenannten Gründen erfolgt 
im Rahmen der Bauleitplanung keine Bewertung nach der Richtlinie Bodenschutz in der 
Bauleitplanung.  

 
7. Belange der Wasserwirtschaft  
Wasserrechtliche Belange sind im Rahmen der vorliegenden Planfeststellungsgenehmi-
gungen geregelt.  
 
 

8. Klimaschutz  
Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der An-
passung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 
Insbesondere die Punkte 7e und 7f gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sollen bei der vorliegenden 
Planung berücksichtigt werden. 

 
 
9. Immissionsschutz / Emission  
Im Rahmen der bestehenden Feststellungsgenehmigung gibt es differenzierte Aussagen 
und Festlegungen für den Immissionsschutz. Weitergehende Festsetzungen im Bebau-
ungsplan sind nicht erforderlich.  
 
 
10. Denkmalschutz  
Hierzu liegen keine Erkenntnisse vor. Der Hinweis von der Denkmalpflege im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung wurde in die Begründung unter Hinweisen aufgenommen.  

 
 
11. Altlasten  
Eine Deponiefläche ist per se eine mögliche Altlastenfläche. Große Verfüllabschnitte wur-
den nach Oberflächenabdichtung mit Anzeige beim Regierungspräsidium Kassel im Jahr 
2021 stillgelegt.  

 
 
12. Kampfmittel  
Kampfmittel sind zur Kriegsführung oder ehemals zur Kriegsführung bestimmte Gegen-
stände und Teile davon. Zu diesen Kampfmitteln gehören insbesondere Bomben, Minen, 
Raketen, Panzerfäuste, Artillerie-, Gewehr- und Handgranaten, militärische Patronenmu-
nition sowie militärische Spreng- und Zündmittel, die aus der Zeit des Ersten (1914-18) 
und des Zweiten (1939-45) Weltkrieges stammen. 
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Da solche militärischen Kampfmittel nahezu unbegrenzt lagerfähig sind, können sie über 
mehrere Jahrzehnte hinweg sprengfähig bleiben. Oftmals sind Kampfmittel als solche gar 
nicht mehr zu erkennen. Sie können verrostet oder mit Erde verkrustet sein. 
 
Es liegen im Planungsgebiet keine Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung vor. Weist bei 
Durchführung der Baumaßnahmen der Erdaushub außergewöhnliche Verfärbungen auf, 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen 
und der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst über den Bereich Feuerwehr zu benach-
richtigen. Vor Erschließung des Geländes sind die üblichen Maßnahmen der Kampfmittel-
räumung vorzunehmen. 

 
 
13. Allgemeinverständliche Zusammenfassung  
Das Entsorgungszentrum befindet sich seit 2019 in einer tiefgreifenden Umgestaltungs-
phase, die durch die vorliegende Bauleitplanung (Änderung des Flächennutzungsplanes) 
rechtlich und städtebaulich über eine Bauleitplanung gesichert werden soll.  
 
Derzeit ist der Betrieb der Kreismülldeponie im Wesentlichen über immissionsschutzrecht-
liche Genehmigungen, sowie eine Vielzahl von Einzelgenehmigungen und Änderungsbe-
scheiden (21 Dokumente) genehmigt und auch aktuell weiterhin im Betrieb.  
 
Im Flächennutzungsplan ist die heutige Betriebsfläche als Fläche für ĂAufschüttungen Be-
standñ festgesetzt und soll künftig als Fläche für ĂEnergie- und Abfallwirtschaftñ 
und in Teilen als ĂFlªchen f¿r MaÇnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaftñ festgesetzt werden. 
 
Da es sich also bereits um eine Deponie- und Abfallentsorgungsfläche im Bestand und 
Betrieb handelt, sind keine neuen oder weiteren Eingriffe in Natur und Landschaft oder 
auf die Schutzgüter Boden / Landnutzung, Wasserhaushalt, Klima / Luft, Arten / Biotope, 
Landschaftsbild / Erholungswert, Mensch oder Kultur- und schützenswerte Sachgüter vor-
gesehen oder zu erwarten. Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll eine umweltverträgli-
che Rekultivierung auf Teilflächen der Deponie und der Weiterbetrieb der Abfallentsor-
gungsanlage rechtlich gesichert werden. 
 
Die naturschutzrechtlichen Eingriffe der Deponiefläche mit Entsorgungszentrum wurden 
durch eine externe Ersatzmaßnahme in 4 Blöcken auf über 100 ha in der Fuldaaue bei 
Niederaula umgesetzt. 
 
Die Gemeinde Ludwigsau unterstützt das Bauleiplanverfahren einerseits um einen ansäs-
sigen Betrieb im öffentlichen Interesse planungsrechtlich zu sichern und am Standort in der 
Gemeinde zu halten und andererseits um die notwendige Rekultivierung der Deponiefläche 
umweltverträglich zum Beispiel durch den Einsatz von erneuerbaren Energien zu gestalten.  
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Teil 2: Umweltbericht  
 
1. Einleitung  
 
1.1 Kurzdarstellung des Inhalts der wichtigsten Ziele  des Bauleitplanes, einschließlich 
der Beschreibung der Festsetzungen des Planes mit Angaben über Standorte, Art und 
Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 
 
Derzeit liegen für alle Betriebsflächen innerhalb des Geltungsbereichs Genehmigungen 
vor, sodass kein neuer Eingriff in natürlich anstehende Böden beabsichtigt ist.  
Im Wesentlichen handelt es sich bei den Maßnahmen um die Fertigstellung/Abgrenzung 
der genehmigten Deponieoberfläche und deren Folgenutzung. 
 
 
1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten  
umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung  
 
1.2.1 Regionalplan  
Die Fläche ist im Regionalplan 2009 als Abfallentsorgungsanlage ausgewiesen.  
 

  
Lage der geplanten Solarparkfläche 
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1.2.2 Flächennutzungsplan  
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ludwigsau soll eine ĂAuf-
schüttungsflächeñ in eine Flªche f¿r ĂEnergie- und Abfallwirtschaftñ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 
2 Buchst. b) und Abs. 4 BauGB) umgewandelt werden.  
 
Bestand: 
Die 8.Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt auf identischer Fläche mit der Abgren-
zung des parallellaufenden Bebauungsplanverfahrens.  
Derzeit ist die Projektfläche im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Ludwig-
sau als ĂAufsch¿ttungsflªcheñ ausgewiesen.  
Die zur Planung vorliegende Fläche ist vollständig von Wald umschlossen und betrifft in 
der Gemarkung Meckbach, Flur 27, Flurstück 20/11 und Flur 28, Flurstück 20/12.  
Die Gesamtfläche beträgt 273.179 m². 
 

 
Darstellung Bestand im Flächennutzungsplan 

 
 
Planung: 
Geplant ist die Ausweisung der Projektfläche als Fläche für ĂEnergie- und Abfallwirtschaftñ 
Am nordwestlichen Rand der Flächen befinden sich Gehölzbestände, die als ĂFlªchen f¿r 
MaÇnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaftñ aus-
gewiesen werden sollen. 
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Darstellung der geplanten Änderung im Flächennutzungsplan 

 
 
 
1.2.3 Schutzgebiete  
Auf der zu Planung vorliegenden Fläche bestehen keine Schutzgebietsausweisungen.  
 
 
1.2.4 Zu beachtende Fachgesetze  
Zu beachtende Fachgesetze in der jeweils gültigen Fassung: 
Å Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung 
Å Bundesnaturschutzgesetz 
Å Hessisches Naturschutzgesetz 
Å Denkmalschutzgesetz 
Å Bundesimmissionsschutzgesetz mit Verordnungen und Richtlinien 
Å Wasserhaushaltsgesetz 
Å Hessisches Wassergesetz 
Å Bodenschutzgesetz 
 
 
1.3 Umgang mit umweltrelevanten Stellungnahmen  
Die Umweltrelevanten Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 
BauGB der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB vom 
26.05.2025-27.06.2025 wurden für die Entwurfsplanung erfasst, ausgewertet und in die Planung 
wie nachfolgend beschrieben in die Planung eingebracht.  
 
Regierungspräsidium Kassel ï Fachbereich Regionalplanung  
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde deutlich, dass der Regionalplan 2009 innerhalb der 
bestehenden Abfallentsorgungsanlage zwei Vorranggebiete Forstwirtschaft bein-haltet. Im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung wurde dieser Planungskonflikt aufgelöst. Das im Süden vorhandene 
Vorranggebiet Forstwirtschaft wurde aus der Grenze des Geltungsbereichs herausgenommen und 
ist nicht mehr Gegenstand der Planung.  
Für das nördliche innerhalb des Geltungsbereichs liegende Vorranggebiet Forstwirtschaft wurde 
eine Rodungsgenehmigung erteilt und umgesetzt. In erneuten Stellungnahmen hat sowohl die 
Obere Forstbehörde als auch die Regionalplanung bestätigt, dass der Planungskonflikt auf dieser 
Teilfläche mit den Zielen des Regionalplans 2009 nicht mehr besteht. 
 
 
 
Regierungspräsidium Kassel ï Fachbereich Hochwasserschutz 
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Innerhalb des Bebauungsplans gibt es keine Gewässer. 
Beginn Namenloser Graben außerhalb des B-Plans als Überlauf des Regenrückhaltebeckens in-
nerhalb des B-Plans (siehe Skizze unten). 
 

 
 
Regierungspräsidium Kassel ï Dezernat Forsten und Jagd  
Die Stellungnahme bezieht sich auf die Vorrangflächen Wald. Ein Planungskonflikt besteht nicht 
mehr. 
 
Forstamt Bad Hersfeld  
Die Stellungnahme bezieht sich auf die Vorrangflächen Wald. Ein Planungskonflikt besteht nicht 
mehr. 
 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg Bauaufsicht 
Die Hinweise der Bauaufsicht wurden in der Begründung berücksichtigt.  
 
Landesamt für Denkmalpflege 
Der Hinweis wurde in die Begründung aufgenommen.  
 

 
2. Beschreibung und Bestandsaufnahme der Schutzgüter im Einwirkungsbe-
reich der Planung  
Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
Satz 1 ermittelt wurden, mit Angaben der Ausgleichsmaßnahmen. Bestandsaufnahme der ein-
schlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes, einschließlich der Umweltmerk-male der 
Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

 
Beschreibung der Schutzgüter im Einwirkungsbereich der Planung. Im Folgen-den wer-
den die einzelnen Flächen und die Schutzgüter des Naturschutzgesetzes beschrieben 
und die Empfindlichkeiten in einer dreistufigen Skala Ăgeringñ, Ămittelñ und Ăhochñ bewer-
tet. 
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Geographische L age ï Naturraum  
Geographisch liegt die Gemeinde an der Fulda im Städtedreieck Bad Hersfeld, Bebra und 
Rotenburg an der Fulda. Die Gemeindegemarkung liegt am Rande des Seulingswaldes 
und erstreckt sich entlang des Rohrbaches und seines linken Zuflusses Endersbach in 
das östliche Knüllgebirge hinein. Der Rohrbach fließt beim Ortsteil Reilos in die Fulda. 
Das Rohrbachtal wird auch Besengrund genannt, weil in den vergangenen Jahrhunderten 
viele Kleinbauern des waldreichen Rohrbachtals auf den Nebenerwerb als Besenbinder 
oder Korbmacher angewiesen waren. 
 
Naturräumliche Zuordnung: Ludwigsau liegt im Fulda-Werra-Bergland, ein Teil des Natur-
raumes Osthessischen Bergland, Vogelsberg und Rhön (D47). Die naturräumlichen Tei-
leinheiten heißen Rotenburg-Ludwigsecker Wald und Friedlos-Mecklarer Fuldatal (Umwel-
tatlas Hessen).  Die Begriffe benennen die strukturgebenden Landschaftselemente dieser 
Mittelgebirgslandschaft: ĂWaldñ und ĂTªlerñ. 
Der Seulingswald, in dem sich das Vorhabengebiet befindet, bildet in der naturräumlichen 
Haupteinheitengruppe Osthessisches Bergland, in der Haupteinheit Fulda-Werra-Berg-
land und in der Untereinheit Solztrotten- und Seulingswald den Naturraum Seulingswald. 
Seine Ostnordostausläufer fallen in der Haupteinheit Salzunger Werrabergland und in der 
Untereinheit Salzungen-Herleshausener Werratal in den Naturraum Berkaer Becken ab. 
 
 
2.1 Boden und Landnutzung  
Ist bereits über immissionsschutzrechtliche Einzelgenehmigungen geregelt.  
 
2.2 Wasserhaushalt  
Ist bereits über immissionsschutzrechtliche Einzelgenehmigungen geregelt.  
 
2.3 Klima und Luft  
Von der seit Jahrzehnten betriebenen Kreismülldeponie gehen aufgrund der Lage keine 
negativen Auswirkungen auf die mehrere Kilometer entfernt liegenden Ortschaften aus.  
 
Die Empfindlichkeit in Folge der geplanten Folgenutzung auf Klima und Luft ist als Ăge-
ringñ einzustufen. 
 
2.4 Arten und Biotope  
Im Rahmen der ursprünglichen Plangenehmigung der Kreismülldeponie wurde eine natur-
schutzrechtliche Gesamtbewertung des Eingriffs durchgeführt. Für die nicht ausgleichba-
ren Eingriffe in Natur und Landschaft im Bereich des Deponiegeländes wurde eine ex-
terne Ersatzmaßnahme zwischen dem Betreiber, der Oberen Naturschutzbehörde, dem 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der Naturlandstiftung festgelegt.  
Die Umsetzungsverpflichtung übernahm die Naturlandstiftung des Kreis Hersfeld-Roten-
burg. Der Eingreifer hat damals die errechnete Ausgleichsabgabe zweckgebunden an die 
Naturlandstiftung gezahlt, damit diese das Fuldaauenprojekt in Niederaula umsetzen 
konnte.  
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Geplant sind Maßnahmen in 4 Blöcken. In den 4 Blöcken soll die Naturlandstiftung im 
Rahmen der laufenden Flurneuordnung die ursprünglich verstreut liegenden Eigentums-
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flächen zugewiesen bekommen um hier die erforderlichen Ersatzmaßnahmen umzuset-
zen. Insgesamt verfügt die Naturlandstiftung über ca. 100 ha Streubesitz, der in die Blö-
cke 1-4 zusammengelegt werden soll.  
In den Blöcken 1-4 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

¶ Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes  

¶ Strukturelle Verbesserung auentypischer Strukturen  
 
Im Block 1 ist sowohl das Flächenmanagement als auch die Wiederherstellung des Was-
serhaushaltes und strukturelle Verbesserungen umgesetzt. Im Block 2-4 ist das Flächen-
management noch nicht abgeschlossen.  
 
Eine zusätzliche Maßnahme stellte die Neuanlage von Auenwald auf geeigneten Flächen 
der Naturlandstiftung im Projektraum dar. Diese Maßnahmen wurden bereits in den 80er 
Jahren vollständig umgesetzt. Durch das Fuldaauenprojekt können somit alle nicht aus-
gleichbaren Eingriffe in der Deponie kompensiert werden.  
 
Im Rahmen der jetzt laufenden Bauleitplanung auf der Deponie stellte sich die Frage, ob 
es hier zu Konflikten mit streng geschützten Arten kommt. 
Diese Fragestellung musste neu untersucht werden. Aus diesem Grund erfolgte die erste 
Kartierung in 2020. 
 
Erfassung der Avifauna, der Amphibien und Reptilien, Tagfalter und Säugetiere auf dem 
Gelände des Entsorgungszentrums. 
 
Im Jahr 2020 wurde bereits eine umfangreiche Erfassung der Arten und Biotope auf dem 
Gelände der Deponie vorgenommen. In 2023 wurde eine Nachkartierung durchgeführt. 
Dabei wurde die Zauneidechse als streng geschützte Art mit wenigen Exemplaren am 
nördlichen Rand der damals geplanten Haldenabdeckung nachgewiesen. 
 
Auszug aus der Ergänzungsuntersuchung  
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Ergebnis der Kartierung der am 27.09.2023:  
 

 
 
2.Amphibien - und Reptilien auf der am 27.09.2023 untersuchten Fläche  
Bis auf die mageren Flächen in denen die Zauneidechse nachgewiesen wurde, konnten 
keine Amphibien oder Reptilien am Untersuchungstag nachgewiesen werden. Es fehlen 
geeignete Lebensraumstrukturen, der Vegetationszustand (stark eutrophierte Fläche) und 
die Art der Nutzung (Mulchmahd).  
Für die bestehenden Zauneidechsenbiotope sind vor Inanspruchnahme der Fläche Er-
satzhabitate möglichst in räumlicher Nähe anzulegen und die Art ist umzusiedeln.  
 
Der größte Teil des Deponiekörpers stellt derzeit bis auf die Vergrämung der Maulwürfe 
keinen Konflikt mit § 44 BNatSchG dar. 
 
Um Konflikte mit § 44 BNaTSchG wurden Ersatzbiotope für die Zauneidechse in räumli-
cher Nähe zu dem erfassten Vorkommen, aber außerhalb der Baustelle für die geplante 
Haldenabdeckung angelegt.  
 
Anlage des Ersatzbiotops im April 2024:  
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Anlage von Rohbodenflächen mit Stein-, Sand- und Totholzhaufen  
Erfolgskontrolle im Sommer 2024  
 
1.Untersuchungstag 09.07.2024,  

¶ Beginn Untersuchung 08:00 Uhr 

¶ Ende der Untersuchung 11:00 Uhr 

¶ Sonnig 

¶ Temperatur Beginn Untersuchung 18 Grad  

¶ Temperatur Ende Untersuchung 26 Grad  
 

2.Untersuchungstag 23.08.2024  

¶ Beginn Untersuchung 08:00 Uhr 

¶ Ende der Untersuchung 11:00 Uhr 

¶ Sonnig 

¶ Temperatur Beginn Untersuchung 16 Grad  

¶ Temperatur Ende Untersuchung 24 Grad  
 
 
3.Untersuchungstag 22.09.2024, 27 Grad  

¶ Beginn Untersuchung 10:00 Uhr 

¶ Ende der Untersuchung 12:00 Uhr 

¶ Sonnig 

¶ Temperatur Ende Untersuchung 22 Grad  
 
 
Untersucht wurde vorrangig das Ersatzbiotop. Einmal am Beginn des Untersuchungsta-
ges gegen 8 Uhr. Zweiter Gang erfolgte gegen 10 Uhr. Nach Abschluss der Gesamtunter-
suchung wurde das Ersatzbiotop erneut untersucht. In der Zwischenzeit wurden die stark 
veränderten Flächen der damaligen Vorkommen mit Umfeld untersucht.  
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Größere Teile der Rohbodenflächen waren mit hochwüchsigen einjährigen Stauden wie 
z.B. der Melde überwuchert. Die Totholzhaufen waren noch sichtbar.  
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Insbesondere im oberen Bereich hat sich Phragmitesschilf mit langen Ausläufern von der 
Nachbarfläche auf die Rohbodenfläche ausgebreitet.  
 

 
Die Totholzhaufen waren ebenfalls stark eingewachsen. Zum Teil war die Fläche mit 
Brombeerausläufern überwuchert.  
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Nur wenige Bereiche waren noch offen und als Sonnenplätze für die Zauneidechse geeig-
net.  
 

 
Auch die Sandhaufen waren noch frei und als Eiablageplätze geeignet.  
 

 
Zum Teil wurden diese aber auch schon von Ausläufern der Brombeere überwuchert.  
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Auf der Fläche oberhalb des Ersatzbiotops befand sich eine löchrige Folienabdeckung auf 
der Halde mit einer artenreichen Hochstaudenflur. Auch dieser nicht veränderte Bereich 
wurde auf Vorkommen der Zauneidechse untersucht. 

 
Auch die weiter nördlich vorhandenen unveränderten Oberflächen mit durchaus geeigne-
ten Lebensräumen für die Zauneidechse wurden im Sommer 2024 untersucht.  
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Kein Zauneidechsennachweis in 2024 in unverändertem geeigneten Lebensraum  

 
Kein Zauneidechsennachweis in 2024 in unverändertem geeigneten Lebensraum  
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Blick auf den stark veränderten Standort (August 2024) auf der die Zauneidechse in 2023 
kartiert wurde. 

 
Als Vorbereitung für die neue Haldenabdeckung war der Oberboden bereits einige Zeit 
vor der Bestandsaufnahme in 2024 bereits abgeschoben. Auch auf dieser Fläche konnten 
zwischen Juli und September keine Zauneidechsen nachgewiesen werden.  
 


